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Friedhofssatzung des Dienstleistungsbetriebes Stadt Xanten 
 

Aufgrund der §§ 3, 7 und 114a der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NRW. 1994, S. 666/SGV. NRW. 
2023), zuletzt geändert durch Artikel I des Gesetzes zur Förderung der politischen Partizipati-
on in den Gemeinden vom 30.06.2009 (GV. NRW.  S. 380) in Verbindung mit § 4 des Geset-
zes über das Friedhofs- und Bestattungswesen (Bestattungsgesetz – BestG NRW) in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 17.06.2003 (GV. NRW. 2003, S. 313/SGV. NRW. 2127) und 
der Satzung für das Kommunalunternehmen „Dienstleistungsbetrieb Stadt Xanten“ hat der 
Verwaltungsrat Dienstleistungsbetrieb Stadt Xanten folgende Friedhofssatzung des Dienst-
leistungsbetriebes Stadt Xanten beschlossen: 
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I. Allgemeine Bestimmungen 
 
§ 1 
Geltungsbereich 
 
Diese Friedhofssatzung gilt für folgende im Eigentum des Dienstleistungsbetriebes Stadt Xan-
ten stehenden bzw. von ihr verwalteten Friedhöfe und Friedhofseinrichtungen: 
 
Friedhof in Xanten, 
Waldfriedhof in Xanten-Birten, 
Friedhof in Xanten-Vynen, 
Friedhof in Xanten-Obermörmter, 
Leichenhallen in Xanten, Xanten-Lüttingen, Xanten-Wardt, Xanten-Marienbaum. 
 
 
§ 2 
Friedhofszweck 
 

(1) Die Friedhöfe sind nichtrechtsfähige öffentliche Anstalten der Stadt Xanten. 
  
(2) Die Friedhöfe dienen der Bestattung aller Personen, die bei ihrem Ableben Einwohnerin 

oder Einwohner der Stadt Xanten waren oder ein Recht auf Beisetzung in einer bestimm-
ten Grabstätte besaßen. Die Bestattung anderer Personen bedarf der vorherigen Zustim-
mung der Friedhofsverwaltung. 

 
 
§ 3 
Bestattungsbezirke 
 
Das Stadtgebiet wird nicht in Bestattungsbezirke eingeteilt. 
 
 
§ 4 
Aufsicht und Verwaltung 
 
Die Aufsicht über die Friedhöfe und Friedhofseinrichtungen und ihre Verwaltung obliegt dem 
Dienstleistungsbetrieb Stadt Xanten als Friedhofsverwaltung. In ordnungsrechtlicher und ins-
besondere in gesundheitsaufsichtlicher Hinsicht unterstehen die Friedhöfe der Aufsicht der 
zuständigen Behörden. Die auf diesem Gebiete ergangenen Rechtsvorschriften sind zu beach-
ten. 
 
 
§ 5 
Schließung und Entwidmung 
 
(1) Friedhöfe und Friedhofsteile können für weitere Bestattungen gesperrt (Schließung) 

oder einer anderen Verwendung zugeführt (Entwidmung) werden. 
  
(2) Durch die Schließung wird die Möglichkeit weiterer Bestattungen ausgeschlossen. So-

weit durch Schließung das Recht auf weitere Bestattungen in Wahlgrabstät-
ten/Urnenwahlgrabstätten erlischt, wird der Nutzungsberechtigten oder dem Nutzungs-
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berechtigten für die restliche Nutzungszeit bei Eintritt eines weiteren Bestattungsfalles 
auf Antrag eine andere Wahlgrabstätte/Urnenwahlgrabstätte zur Verfügung gestellt. 
Außerdem kann sie oder er die Umbettung bereits bestatteter Leichen verlangen. 

  
(3) Durch die Entwidmung geht die Eigenschaft des Friedhofs als Ruhestätte der Toten 

verloren.  
Die Bestatteten werden, falls die Ruhezeit  (bei Reihengrabstät-
ten/Urnenreihengrabstätten) bzw. die Nutzungszeit (bei Wahlgrabstät-
ten/Urnenwahlgrabstätten) noch nicht abgelaufen ist, auf Kosten der Stadt in andere 
Grabstätten umgebettet. 

  
(4) Schließung oder Entwidmung werden öffentlich bekannt gegeben. Die Nutzungsbe-

rechtigte oder der Nutzungsberechtigte einer Wahlgrabstätte/Urnenwahlgrabstätte er-
hält außerdem einen schriftlichen Bescheid, wenn ihr oder sein Aufenthalt bekannt oder 
ohne besonderen Aufwand zu ermitteln ist. 

  
(5) Umbettungstermine werden einen Monat vorher öffentlich bekannt gemacht. Gleichzei-

tig sind sie bei Reihengrabstätten/Urnenreihengrabstätten einer oder einem Angehöri-
gen der oder des Verstorbenen, bei Wahlgrabstätten/Urnenwahlgrabstätten der oder 
dem Nutzungsberechtigten mitzuteilen. 

  
(6) Ersatzgrabstätten werden vom Dienstleitungsbetrieb Stadt Xanten auf ihre Kosten in 

ähnlicher Weise wie die Grabstätten auf den entwidmeten oder außer Dienst gestellten 
Friedhöfen/Friedhofsteilen hergerichtet. Die Ersatzwahlgrabstätten werden Gegenstand 
des Nutzungsrechtes. 

 
 
II. Ordnungsvorschriften 
 
§ 6 
Öffnungszeiten 
 
(1) Die Friedhöfe sind durchgehend geöffnet. Die Friedhofsverwaltung behält sich vor, die 

Öffnungszeiten durch Aushang an den Eingängen einzuschränken. 
  
(2) Die Friedhofsverwaltung kann aus besonderem Anlass das Betreten eines Friedhofes 

oder einzelner Friedhofsteile vorübergehend untersagen. 
 
 
§ 7 
Verhalten auf dem Friedhof 
 
(1) Jede Person hat sich auf den Friedhöfen der Würde des Ortes entsprechend zu verhal-

ten. Die Anordnungen des Friedhofspersonals sind zu befolgen. 
  
(2) Wer gegen die Ordnungsvorschriften handelt oder die Anordnung der Aufsichtsperson 

nicht befolgt, kann vom Friedhof verwiesen werden. 
  
(3) Kinder unter 14 Jahren dürfen die Friedhöfe nur in Begleitung Erwachsener betreten. 
  
(4) Auf den Friedhöfen ist insbesondere nicht gestattet, 
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 a) die Wege mit Fahrzeugen oder Rollschuhen/Rollerblades/Skateboards aller Art, 
ausgenommen Kinderwagen und Rollstühle sowie Fahrzeuge der Friedhofsver-
waltung und der für den Friedhof zugelassenen Gewerbetreibenden, zu befahren, 

 b) Waren aller Art sowie gewerbliche Dienste anzubieten oder diesbezüglich zu 
werben, 

 c) an Sonn- und Feiertagen und in der Nähe einer Bestattung störende Arbeiten aus-
zuführen, 

 d) ohne schriftlichen Auftrag einer/eines Berechtigten bzw. ohne Zustimmung der 
Friedhofsverwaltung gewerbsmäßig zu fotografieren, 

 e) Druckschriften zu verteilen, ausgenommen Drucksachen, die im Rahmen der Be-
stattungsfeier notwendig und üblich sind, 

 f) den Friedhof und seine Einrichtungen, Anlagen und Grabstätten zu verunreinigen 
oder zu beschädigen sowie Rasenflächen und Grabstätten unberechtigt zu betre-
ten, 

 g) Abraum und Abfälle außerhalb der dafür bestimmten Stellen abzulagern, 
 h) Tiere frei laufen zu lassen; Verunreinigungen durch Tiere sind zu entfernen, 
 i) zu lärmen, zu spielen und zu lagern, 
 j) Sträucher, Bäume oder Anpflanzungen außerhalb der Grabstätten zu beschneiden 

oder zu entfernen, selbst wenn diese störend oder hinderlich für die Grabstätten 
sein sollten; in solchen Fällen ist bei der/dem Friedhofsgärtner/in oder bei der 
Friedhofsverwaltung die erforderliche Beseitigung zu erbitten, 

 k) außerhalb der Grabstätten, über die man ein Nutzungsrecht hat, Pflanzen, Sträu-
cher und sonstige mit dem Grund und Boden fest verbundene Gegenstände ohne 
Erlaubnis der Stadt mitzunehmen. 

  
(5) Die Friedhofsverwaltung kann Ausnahmen zulassen, soweit sie mit dem Zweck des 

Friedhofes und der Ordnung auf ihm vereinbar sind. 
  
(6) Totengedenkfeiern und andere nicht mit einer Bestattung zusammenhängende Veran-

staltungen bedürfen der Zustimmung der Friedhofsverwaltung. Sie sind spätestens 3 
Tage vorher anzumelden. 

 
 

§ 8 
Gewerbliche Betätigung auf dem Friedhof 
 
(1) Steinmetzinnen oder Steinmetze, Bildhauerinnen oder Bildhauer, Gärtnerinnen oder 

Gärtner und Bestatterinnen oder Bestatter sind für die dem jeweiligen Berufsbild ent-
sprechende gewerbliche Tätigkeit auf den Friedhöfen zugelassen, wenn sie die fachli-
che, betriebliche und persönliche  Zuverlässigkeit aufweisen. 

  
(2) Die Gewerbetreibenden haben einen für die Ausführung ihrer Tätigkeit ausreichenden 

Haftpflichtversicherungsschutz vorzuhalten. 
  
(3) Sonstigen Gewerbetreibenden kann die Ausübung anderer als in Abs. 1 genannter Tä-

tigkeiten gestattet werden, wenn dies mit dem Friedhofszweck vereinbar ist. 
  
(4) Die Gewerbetreibenden und ihre Bediensteten haben die Friedhofssatzung und die dazu 

ergangenen Regelungen zu beachten. Die Gewerbetreibenden haften für alle Schäden, 
die sie oder ihre Bediensteten im Zusammenhang mit ihrer Tätigkeit auf den Friedhöfen 
schuldhaft verursachen. 
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(5) Gewerbliche Arbeiten auf den Friedhöfen dürfen nur Montag bis Freitag 7:00 bis 16:00 

Uhr ausgeführt werden. Die Friedhofsverwaltung kann Verlängerungen der Arbeitszei-
ten zulassen.  
In allen Fällen, in denen die Stadt das Betreten des Friedhofes aus besonderem Anlass 
vorübergehend untersagt hat, sind gewerbliche Arbeiten ganz verboten. 

  
(6) Die für die Arbeiten erforderlichen Werkzeuge und Materialien dürfen auf den Friedhö-

fen nur an den von der Friedhofsverwaltung genehmigten Stellen gelagert werden. Bei 
Beendigung der Arbeiten sind die Arbeits- und Lagerplätze wieder in einen ordnungs-
gemäßen Zustand zu versetzen und alle Materialien wie z.B. Grünschnitt und Bauschutt 
sind fachgerecht durch den Gewerbetreibenden zu entsorgen. Gewerbliche Geräte dür-
fen nicht an oder in den Wasserentnahmestellen der Friedhöfe gereinigt werden. 

  
(7) Die Friedhofsverwaltung kann die Zulassung der Gewerbetreibenden, die gegen die 

Vorschriften der Friedhofssatzung verstoßen oder bei denen die Voraussetzungen des 
Abs. 2 ganz oder teilweise nicht mehr gegeben sind, auf Zeit oder Dauer durch schrift-
lichen Bescheid entziehen. 

 
 
III. Allgemeine Bestattungsvorschriften 
 
§ 9 
Anzeigepflicht und Bestattungszeit 
 

(1) Eine Bestattung im Sinne dieser Satzung ist entweder die Beerdigung eines Sarges oder 
einer Urne im Erdboden (Erdbestattung) oder das Aufbewahren einer Urne in der Nische 
einer Urnenstele. 

  
(2) Jede Bestattung ist unverzüglich nach Eintritt des Todes bei der Friedhofsverwaltung 

anzumelden. Der Anmeldung sind die erforderlichen Unterlagen beizufügen. 
 

(3) Wird eine Bestattung in einer vorher erworbenen Wahlgrabstätte/Urnenwahlgrabstätte 
beantragt, ist auch das Nutzungsrecht nachzuweisen. 

  
(4) Soll eine Aschenbestattung erfolgen, so ist eine Bescheinigung über die Einäscherung 

vorzulegen. 
  
(5) Die Friedhofsverwaltung setzt Ort und Zeit der Bestattung fest. Die Bestattungen erfol-

gen regelmäßig von montags bis freitags. 
  
(6) Erdbestattungen und Einäscherungen sollen in der Regel spätestens 8 Tage nach Eintritt 

des Todes erfolgen. Aschen müssen spätestens 4 Wochen nach der Einäscherung bestat-
tet werden, anderenfalls werden sie auf Kosten der Bestattungspflichtigen oder des Be-
stattungspflichtigen in einer Urnenreihengrabstätte bestattet. 
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§ 10 
Särge und Urnen 
 

(1) Bestattungen sind grundsätzlich in Särgen oder Urnen vorzunehmen. Die Särge müssen 
fest gefügt und so abgedichtet sein, dass jedes Durchsickern von Feuchtigkeit ausge-
schlossen ist. Särge, Sargausstattungen und –beigaben, Sargabdichtungen sowie Urnen 
und Überurnen dürfen nicht aus Kunststoffen oder sonstigen nicht verrottbaren Werk-
stoffen hergestellt sein. 

  
(2) Die Särge müssen der Körpergröße der Leichen entsprechen. Sie dürfen höchstens 2,05 

m lang, 0,65 m hoch und im Mittelmaß 0,65 m breit sein. Sind in Ausnahmefällen größe-
re Särge erforderlich, ist die Zustimmung der Friedhofsverwaltung bei der Anmeldung 
der Bestattung einzuholen. 

  
(3) Für die Bestattung in vorhandenen Gruften sind nur Metallsärge oder Holzsärge mit Me-

talleinsatz zugelassen, die luftdicht verschlossen sind. 
 
 
§ 11 
Ausheben der Gräber 

 
(1) Die Gräber werden im Auftrag  der Friedhofsverwaltung ausgehoben und wieder ver-

füllt. 
  
(2) Die Tiefe der einzelnen Gräber beträgt von der Erdoberfläche (ohne Hügel) bis zur 

Oberkante des Sarges mindestens 0,90 m, bis zur Oberkante der Urne mindestens 0,65 
m. 

  
(3) Bei Tiefenbestattungen vergrößert sich der Abstand zwischen Oberkante des Sarges und 

der Erdoberfläche auf 1,60 m. 
  
(4) Die Gräber für Erdbestattungen müssen voneinander durch mindestens 0,30 m starke 

Erdwände getrennt sein. 
  
(5) Die Belange des Bodendenkmalschutzes beim Ausheben der Gräber speziell auf den 

Friedhofsanlagen Xanten und Xanten-Birten sind zu berücksichtigen.  
  
(6) Die oder der Nutzungsberechtigte hat Grabzubehör einschließlich Baum- und Strauchbe-

stand -  soweit erforderlich - vorher entfernen zu lassen. Sofern beim Ausheben der Grä-
ber Grabmale, Fundamente oder Grabzubehör durch die Friedhofsverwaltung entfernt 
werden müssen, sind die dadurch entstehenden Kosten nach Aufwand durch die Nut-
zungsberechtigte oder den Nutzungsberechtigten der Friedhofsverwaltung zu erstatten. 
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§ 12 
Ruhezeit 
 
Die Ruhezeit beträgt für alle Bestattungsformen 25 Jahre. 
 
 
§ 13 
Umbettungen 
 

(1) Die Ruhe der Toten darf grundsätzlich nicht gestört werden. 
  
(2) Umbettungen von Leichen und Aschen bedürfen, unbeschadet der sonstigen gesetzlichen 

Vorschriften, der vorherigen Zustimmung der Friedhofsverwaltung. Die Zustimmung 
kann nur bei Vorliegen eines wichtigen Grundes erteilt werden. Bei Umbettungen inner-
halb der Stadt im ersten Jahr der Ruhezeit nur bei Vorliegen eines dringenden öffentli-
chen Interesses. Umbettungen aus einer Reihengrabstätte/ Urnenreihengrabstätte/ Wie-
sengrabstätte in eine andere Reihengrabstätte/ Urnenreihengrabstätte/ Wiesengrabstätte 
sind innerhalb der Stadt nicht zulässig. § 5 Abs. 3 und Abs. 4 bleiben unberührt. 

  
(3) Nach Ablauf der Ruhezeit können noch vorhandene Leichen- und Aschenreste nur mit 

vorheriger Zustimmung der Friedhofsverwaltung in belegte Grabstätten umgebettet wer-
den. 

 
(4) Alle Umbettungen erfolgen nur auf Antrag. Antragsberechtigt ist bei Umbettungen aus 

Reihengrabstätten/Urnenreihengrabstätten die oder der verfügungsberechtigte Angehöri-
ge der oder des Verstorbenen, bei Umbettungen aus Wahlgrabstät-
ten/Urnenwahlgrabstätten die oder der jeweilige Nutzungsberechtigte. In den Fällen der 
Entziehung von Nutzungsrechten nach     § 28 Abs. 2 Satz 3 können Leichen oder 
Aschen, deren Ruhezeit noch nicht abgelaufen ist, von Amts wegen in Reihengrabstät-
ten/Urnenreihengrabstätten umgebettet werden. 

 
(5) Alle Umbettungen werden von der Friedhofsverwaltung durchgeführt. Sie bestimmt den 

Zeitpunkt der Umbettung. 
  
(6) Die Kosten der Umbettung und den Ersatz von Schäden, die an benachbarten Grabstät-

ten und Anlagen durch eine Umbettung entstehen, hat die Antragstellerin oder der An-
tragsteller zu tragen. 

 
(7) Der Ablauf der Ruhezeit und der Nutzungszeit wird durch eine Umbettung nicht unter-

brochen oder gehemmt. 
  
(8) Leichen und Aschen dürfen zu anderen als zu Umbettungszwecken nur aufgrund behörd-

licher oder richterlicher Anordnung ausgegraben werden. 
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IV. Grabstätten 
 
§ 14 
Arten der Grabstätten 

 
(1) Die Grabstätten bleiben im Eigentum des Friedhofseigentümers. An ihnen können 

Rechte nur nach dieser Satzung erworben werden. Die Größe der Gräber  ergibt sich 
aus dem Belegungsplan. 

  
(2) Die Grabstätten werden unterschieden in 
 a) Reihengrabstätten, 
 b) Wahlgrabstätten, 
 c) Urnenreihengrabstätten, 
 d) Urnenwahlgrabstätten, 
 e) anonyme Urnengrabstätten, 
 f) Ehrengrabstätten. 
 g) Wiesengrabstätten 
 h) Nischen einer Urnenstele 
 i) Urnen-Röhren-Grabstätten 
  
(3) Es besteht kein Anspruch auf Erwerb oder Wiedererwerb des Nutzungsrechtes an einer 

der Lage nach bestimmten Grabstätte oder auf Unveränderlichkeit der Umgebung. 
 
 
§ 15 
Reihengrabstätten 
 

(1) Reihengrabstätten sind Grabstätten für Erdbestattungen, die der Reihe nach belegt und 
im Todesfall für die Dauer der Ruhezeit der oder des zu Bestattenden zugeteilt werden. 
Ein Wiedererwerb des Nutzungsrechtes an der Reihengrabstätte ist nicht möglich. 

  
(2) Reihengräber haben regelmäßig eine Länge von 2,20 m und eine Breite von 1,10 m. Der 

Abstand zwischen den Gräbern soll 0,30 m betragen. 
  
(3) In jeder Reihengrabstätte darf nur eine Leiche bestattet werden. Es ist jedoch zulässig, in 

einer Reihengrabstätte die Leichen eines Kindes unter ein Jahr und eines Familienange-
hörigen oder die Leichen von gleichzeitig verstorbenen Geschwistern unter 5 Jahren zu 
bestatten. 

  
(4) Das Abräumen von Reihengrabfeldern oder Teilen von ihnen nach Ablauf der Ruhezei-

ten ist durch ein Hinweisschild auf dem betreffenden Grabfeld bekannt zu machen. 
 
 
§ 15a  
Wiesengrabstätten 
 
(1) Wiesengräber sind in einem dafür vorgesehenen Bereich eines Friedhofs angelegte 
Gräber, deren Oberfläche ausschließlich aus einer einheitlichen Rasenfläche sowie einer je 
Grab eingelassenen Bodenplatte besteht. 
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(2) Die für ein Wiesengrab zu zahlende Grabnutzungsgebühr beinhaltet die Aufbereitung 
des Grabes nach der Bestattung, mit Ausnahme des Einlassens der Bodenplatte, sowie die 
Pflege und Unterhaltung des Grabes für die Dauer des Nutzungsrechtes. Die Bodenplatte und 
das Einlassen der Bodenplatte hat der Inhaber des Grabnutzungsrechts selber zu besorgen. 
 
(3) Die Sargbestattung in einer Wiesengrabstätte gilt als Sargbestattung in einer Reihen-
grabstätte im Sinne des § 15. Die Bestimmungen des § 15 gelten mit Ausnahme des zweiten 
Absatzes entsprechend. Sargwiesengräber haben regelmäßig eine Länge von 2,00 m und eine 
Breite von 1,00 m. 
  
(4) Die Urnenbestattung in einer Wiesengrabstätte gilt als Urnenbestattung in einer Ur-
nenreihengrabstätte im Sinne des § 18 Absatz 2. Die Bestimmungen des § 18 Absatz 2 gelten 
entsprechend. 
 
 
§ 16 
Wahlgrabstätten 

 
(1) Wahlgrabstätten sind Grabstätten für Erdbestattungen, an denen auf Antrag ein Nut-

zungsrecht für die Dauer von 25 Jahren (Nutzungszeit) verliehen und deren Lage im Be-
nehmen mit der/dem Erwerber/in bestimmt wird. Nutzungsrechte an Wahlgrabstätten 
werden nur anlässlich eines Todesfalles verliehen. Diese haben regelmäßig eine Länge 
von 2,50 m und eine Breite von 1,20 m. 

  
(2) Das Nutzungsrecht  

 
1. kann wiedererworben werden. Ein Wiedererwerb ist nur auf Antrag möglich. 
  
2. kann auch zugunsten der Bestattung zweier Urnen anstatt der Bestattung eines 

neuen Sarges wiedererworben werden, wenn im Rahmen des Ersterwerbs die Be-
stattung eines Sarges stattgefunden hat. 

 

  
(3) Wahlgrabstätten werden als ein- oder mehrstellige Grabstätten, als Einfach- oder Tiefen-

gräber vergeben. In einem Einfachgrab kann eine Leiche, in einem Tiefengrab können 2 
Leichen bestattet werden. 

  
(3a) Oberhalb eines Sarges, der in einem Wahlgrab bestattet wurde, kann eine Urne bestattet 

werden. 
  
(4) Das Nutzungsrecht entsteht mit Zahlung der fälligen Gebühren und Aushändigung der 

Verleihungsurkunde. 
  
(5) Auf den Ablauf des Nutzungsrechtes wird die oder der jeweilige Nutzungsberechtigte 1 

Monat vorher schriftlich, falls sie oder er nicht bekannt oder nicht ohne besonderen 
Aufwand zu ermitteln ist, durch einen Hinweis für die Dauer von 2 Monaten auf der 
Grabstätte hingewiesen. 

  
(6) Während der Nutzungszeit darf eine Bestattung nur stattfinden, wenn die Ruhezeit die 

Nutzungszeit nicht überschreitet oder ein Nutzungsrecht mindestens für die Zeit bis zum 
Ablauf der Ruhezeit wiedererworben worden ist. 
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(7) Schon bei der Verleihung des Nutzungsrechtes soll die Erwerberin oder der Erwerber für 
den Fall ihres bzw. seines Ablebens aus dem in Satz 2 genannten Personenkreis ihren 
oder seinen Nachfolger im Nutzungsrecht bestimmen und ihr bzw. ihm das Nutzungs-
recht durch schriftlichen Vertrag übertragen. Wird bis zu ihrem oder seinem Ableben 
keine derartige Regelung getroffen, geht das Nutzungsrecht in nachstehender Reihenfol-
ge auf die Angehörigen der bzw. des verstorbenen Nutzungsberechtigten mit deren oder 
dessen Zustimmung über: 

 a) auf den überlebenden Ehegatten, 
 b) auf den Lebenspartner nach dem Gesetz über die eingetragene Lebenspartner-

schaft, 
 c) auf die Kinder, 
 d) auf die Stiefkinder, 
 e) auf die Enkel in der Reihenfolge der Berechtigung ihrer Väter oder Mütter, 
 f) auf die Eltern, 
 g) auf die vollbürtigen Geschwister, 
 h) auf die Stiefgeschwister, 
 i) auf die nicht unter a) – h) fallenden Erben. 
 Innerhalb der einzelnen Gruppen c) - e) und f) - i) wird die Älteste Nutzungsberechtigte 

oder der Älteste Nutzungsberechtigter. 
  
(8) Die oder der jeweilige Nutzungsberechtigte kann das Nutzungsrecht nur auf eine Person 

aus dem Kreis der in Abs. 7 Satz 2 genannten Personen übertragen; sie oder er bedarf 
hierzu der vorherigen Zustimmung der Friedhofsverwaltung. 

  
(9) Jede Rechtsnachfolgerin oder jeder Rechtsnachfolger hat das Nutzungsrecht unverzüg-

lich nach Erwerb auf sich umschreiben zu lassen. 
  
(10) Die oder der jeweilige Nutzungsberechtigte hat im Rahmen der Friedhofssatzung und der 

dazu ergangenen Regelungen das Recht, in der Wahlgrabstätte beigesetzt zu werden, bei 
Eintritt eines Bestattungsfalles über andere Bestattungen und über die Art der Gestaltung 
und der Pflege der Grabstätte zu entscheiden. 

  
(11) Das Nutzungsrecht an unbelegten Grabstätten kann jederzeit, an teilbelegten Grabstätten 

erst nach Ablauf der letzten Ruhezeit zurückgegeben werden. Eine Rückgabe ist nur für 
die gesamte Grabstätte möglich. 

  
(12) Bei vorzeitigem Verzicht auf das Nutzungsrecht erfolgt keine Rückzahlung der entrichte-

ten Gebühr. 
  
(13) Das Ausmauern von Wahlgrabstätten ist nicht zulässig. 
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§ 17 
Tiefenbestattungen 
 

(1) Aufgrund der geologischen Bodenverhältnisse sind auf dem Friedhof in Xanten und auf 
dem Waldfriedhof in Xanten-Birten Tiefenbestattungen als Erd- oder Aschenbestattun-
gen möglich. 

  
(2) Eine Tiefenbestattung kann jedoch nur in Wahlgräbern vorgenommen werden. 
  
(3) Bei einem Tiefengrab 

 
 1. können oberhalb eines Sarges, der in einem Tiefengrab bestattet wurde, bis zu 

zwei Urnen bestattet werden. 
  
2. kann oberhalb zweier Särge, die in einem Tiefengrab bestattet wurden, eine Urne 

bestattet werde. 
 

 

(4) Im übrigen gelten die Bestimmungen für Wahlgräber. 
 
§ 18 
 Aschenbeisetzungen 

(1) Aschen dürfen beigesetzt werden in 
 a) Urnenreihengrabstätten, 
 b) Anonymen Urnenreihengrabstätten, 
 c) Urnenwahlgrabstätten, 
 d) Grabstätten für Erdbestattungen, 
 e)       Nischen von Urnenstelen. 
 f)       Wiesengrabstätten 
 g)       Urnen-Röhren-Reihengrabstätten 
 h)       Urnen-Röhren-Wahlgrabstätten 
(2) Urnenreihengrabstätten sind Aschengrabstätten, die der Reihe nach belegt und im Todes-

fall für die Dauer der Ruhezeit zur Beisetzung einer Asche abgegeben werden. Ein Wie-
dererwerb des Nutzungsrechtes ist nicht möglich. Die Grabstätten haben eine Größe von 
0,50 m x 0,50 m. In einer Urnenreihengrabstätte darf nur eine Asche (Urne) beigesetzt 
werden. 

  
(3) Anonyme Urnengrabstätten sind als Grünflächen angelegte Grabstätten, die für die Dau-

er der Ruhefrist zur Bestattung einer Urne bereitgestellt werden. Die Urnen werden unter 
Ausschluss der Angehörigen und sonstiger Personen der Reihe nach bestattet. Die Be-
stattungsstelle wird nicht bekannt gegeben. Rechte und Pflichten an anonymen Urnen-
grabstätten und ihre Gestaltung und Pflege stehen nur der Friedhofsverwaltung zu. 

  
(4) Urnenwahlgrabstätten sind für Urnenbestattungen bestimmte Grabstätten, an denen auf 

Antrag ein Nutzungsrecht für die Dauer von 25 Jahren (Nutzungszeit) verliehen und de-
ren Lage gleichzeitig im Benehmen mit der/dem Erwerber/in festgelegt wird. Die Grab-
stätten haben eine Größe von 1,00 m x 1,00 m. In einer Urnenwahlgrabstätte können bis 
zu zwei Aschen (Urnen) beigesetzt werden. 

  
(5) Soweit sich nicht aus der Friedhofssatzung etwas anderes ergibt, gelten die Vorschriften 

für die Reihengrabstätten und für die Wahlgrabstätten entsprechend auch für Urnengrab-
stätten. 
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§ 18a  
Aschenbeisetzung in der Nische einer Urnenstele 
 

(1) Urnenstelen sind oberirdische Kammersysteme mit verschließbaren Nischen zur Beiset-
zung von bis zu zwei Urnen je Nische. Das Nutzungsrecht an einer Urnennische wird für 
die Dauer der Ruhezeit einer Asche verliehen und kann grundsätzlich nicht wiederer-
worben werden. 

  
(2) Das Nutzungsrecht entsteht mit Zahlung der fälligen Gebühren und Aushändigung der 

Verleihungsurkunde. 
  
(3) Nach Ablauf kann das Nutzungsrecht ausschließlich dann einmalig verlängert bzw. wie-

dererworben werden, wenn in derselben Nische eine weitere Asche bestattet werden soll: 
  
3.1 Sofern die weitere Asche innerhalb der Ruhezeit der ersten Asche hinzugegeben wird, ist 

das Nutzungsrecht an der Nische solange zu verlängern, dass die weitere Asche ebenfalls 
eine Ruhezeit von 25 Jahren erhält. 

  
3.2 Sofern die weitere Asche erst nach Ablauf der Ruhezeit der ersten Asche hinzugegeben 

wird, ist das Nutzungsrecht einmalig wieder zu erwerben. Für die Zeit zwischen Ablauf 
des Nutzungsrechts der ersten Asche und dem Wiedererwerb des Nutzungsrechts für die 
weitere Asche entstehen anteilige Kosten. Näheres regelt die Friedhofsgebührensatzung. 

  
(4) Nach Ablauf des Nutzungsrechtes wird die Verschlussplatte der Nische innerhalb einer 

Frist von zwei Monaten nach Bekanntgabe entfernt. Die Kosten dafür trägt der Nut-
zungsberechtigte. Die Bekanntgabe erfolgt durch schriftliche Mitteilung an den Nut-
zungsberechtigten. Sollte dieser nicht ohne besonderen Aufwand zu ermitteln sein, er-
folgt die Bekanntgabe durch einen Hinweis an der Kammerverschlussplatte. 

  
(5) Nach Ablauf des Nutzungsrechtes werden die Urnen von der Friedhofsverwaltung ent-

nommen und an einem festgelegten Ort innerhalb des Friedhofs anonym beigesetzt. 
 
 
§ 18b  
Aschenbeisetzung in in Urnen-Röhren-Grabstätten 
 
(1) Urnen-Röhren-Grabstätten sind Grabstätten, die aus in den Boden eingelassenen Röh-

ren bestehen, in denen Urnen gestapelt bestattet werden können. Sie sind als Urnen-
Röhren-Reihengrabstätte und als Urnen-Röhren-Wahlgrabstätte verfügbar. Das Nut-
zungsrecht an einer Urnen-Röhren-Grabstätte wird für die 25-jährige Ruhezeit einer 
Asche verliehen und entsteht mit Zahlung der fälligen Gebühren und Aushändigung der 
Verleihungsurkunde. In Urnen-Röhren-Grabstätten dürfen ausschließlich verrottbare 
Urnen verwendet werden. 

  
(2) Urnen-Röhren-Reihengrabstätten bestehen aus Urnen-Röhren, die bis zu vier Urnen 

aufnehmen können. Sie werden der Reihe nach belegt. Der Anspruch auf eine bestimm-
te Urnen-Röhre besteht nicht. Ein Wiedererwerb des Nutzungsrechts ist nicht möglich. 

  
(3) Urnen-Röhren-Wahlgrabstätten bestehen aus Urnen-Röhren, die bis zu zwei Urnen 

aufnehmen können. Die Auswahl der Urnen-Röhre erfolgt im Benehmen mit dem Er-
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werber/ der Erwerberin des Nutzungsrechts. Wird die erste Urne zu einem früheren 
Zeitpunkt eingelassen als die zweite, ist das Nutzungsrecht an der Grabstätte so lange 
zu verlängern, bis die später hinzugegebene Urne eine Ruhezeit von 25 Jahren beendet 
hat. Für die Verlängerung entstehen anteilige Kosten. Ein Wiedererwerb des Nutzungs-
rechts ist möglich; dies gilt auch für Nutzungsrechte, die zu verlängern waren. 

 
 
§ 19 
Aschenbeisetzung ohne Urne 
 
(1) Die Asche kann, sofern die/der Verstorbene dies durch Verfügung von Todes wegen 

bestimmt hat, auch ohne Urne in einem Aschengrabfeld beigesetzt werden. 
  
(2) Dem Friedhofsträger ist vor der Beisetzung der Asche nach Absatz 1 die Verfügung 

von Todes wegen im Original vorzulegen. 
 
 
§ 20 
Ehrengrabstätten 
 
Die Zuerkennung, die Anlage und die Unterhaltung von Ehrengrabstätten (einzeln oder in 
geschlossenen Feldern) obliegen dem Dienstleistungsbetrieb Stadt Xanten. 
 
 
V. Gestaltung der Grabstätten 
 
§ 21 
Allgemeine Gestaltungsvorschriften 

 
(1) Jede Grabstätte ist so zu gestalten und so an die Umgebung anzupassen, dass der Fried-

hofszweck und der Zweck dieser Satzung sowie die Würde des Friedhofes in seinen ein-
zelnen Teilen und in seiner Gesamtanlage gewahrt wird. 

  
(2) Zum Schutze des Baumbestandes gilt die Baumschutzsatzung der Stadt Xanten in der 

jeweils gültigen Fassung.  
 
 
VI. Grabmale und bauliche Anlagen 
 
§ 22 
Gestaltungsvorschriften 

 
(1) Die Grabmale und baulichen Anlagen unterliegen unbeschadet der Bestimmungen des 

§ 21 in ihrer Gestaltung, Bearbeitung und Anpassung an die Umgebung mit Ausnahme 
der nachfolgend aufgeführten Einschränkungen keinen zusätzlichen Anforderungen: 

  
 Für den Waldfriedhof Xanten-Birten und den Friedhof Xanten-Vynen sind Einfassun-

gen zulässig. Hecken dürfen mit einer Maximalhöhe von 0,20 m angepflanzt werden. 
  
(2) Die Grabmale müssen in ihrer Gestaltung und Bearbeitung nachstehenden Anforde-

rungen entsprechen: 
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 a) Für Grabmale dürfen nur Natursteine, Findlinge, Holz und geschmiedetes oder 
gegossenes Metall verwendet werden. Der zur Verwendung gelangte Werkstoff 
muss wetterbeständig sein. Holzkreuze sind nur in ortsüblicher Ausführung er-
laubt. 

 b) Schriften, Ornamente und Symbole dürfen nur aus Naturstein, Holz oder Metall 
bestehen. 

 c) Nicht zugelassen sind alle nicht aufgeführten Materialien, aufgebrachte Gestal-
tungs- und Bearbeitungsarten, insbesondere Beton, Glas, Kunststoff und aufge-
brachte Farben. 

 d) Firmenbezeichnungen dürfen nur in unauffälliger Weise und nur seitlich der 
Grabmale angebracht sein. 

  
(3) Auf Grabstätten für Erdbestattung sind Grabmale sowie Grabkreuze bis zu folgenden 

Größen zulässig: 
 a) Auf Reihengrabstätten 
  1. stehende Grabmale: Höhe = 1,20 m, Breite = 0,80 m, Mindeststärke = 0,12 m; 
  2. liegende Grabmale: bis 0,30 m². 
 b) Auf Wahlgrabstätten: 
  1. stehende Grabmale: 
   aa) bei einstelligen Wahlgräbern im Hochformat: 
    Höhe = 1,40 m, Breite = 1,00 m, Mindeststärke = 0,12 m; 
   bb) bei zwei- und mehrstelligen Wahlgräbern: 
    Höhe = 1,40 m, Breite = 1,40 m, Mindeststärke = 0,12 m. 
  2. liegende Grabmale 
   aa) bei einstelligen Grabstätten: 
    bis 0,30 m²; 
   bb) bei zweistelligen Grabstätten: 
    Breite bis 1,00 m, Länge bis 1,20 m, Mindesthöhe 0,18 m; 
   cc) bei mehr als zweistelligen Grabstätten: 
    Breite bis 1,20 m, Länge bis 1,20 m, Mindesthöhe 0,18 m. 
  
(4) Auf Urnengrabstätten sind Grabmale bis zu folgenden Größen zulässig: 
 a) auf Urnenreihengrabstätten: 
  1. liegende Grabmale: 
   Größe 0,30 x 0,30 m, Höhe der Hinterkante 0,15 m; 
  2. stehende Grabmale: 
   Grundriss max. 0,30 x 0,30 m, Höhe bis 0,60 m; 
 b) auf Urnenwahlgrabstätten: 
  1. stehende Grabmale: 
   0,40 x 0,40 m, Höhe = 1,00 m; 
  2. liegende Grabmale: 
   0,50 x 0,50 m, Mindesthöhe 0,16 m. 
  
(5) Künstlerisch oder geschichtlich wertvolle Grabmale oder solche, die als besondere 

Eigenart des Friedhofes aus früheren Zeiten zu gelten haben, unterstehen dem besonde-
ren Schutz der Stadt Xanten. Sie dürfen ohne Zustimmung der Stadt nicht entfernt oder 
abgeändert werden. 

  
(6) Grabplatten sind auf dem Friedhof in Xanten-Birten verboten und auf dem Friedhof 

Xanten-Vynen, Felder 1 bis 3 und auf dem Friedhof Xanten-Obermörmter zugelassen. 
Auf dem Friedhof in Xanten ist die Vollabdeckung der Gräber mit Grabplatten auf 
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10 % eines Feldes begrenzt. Auf dem Friedhof Xanten-Vynen ist die Vollabdeckung 
der Gräber mit Grabplatten der Felder 4 bis 8 auf 5 % eines Feldes begrenzt. 

  
 Ansonsten gilt, dass grundsätzlich nicht mehr als ein Drittel der Grabstätte eines Rei-

hen- oder eines Wahlgrabes durch Stein abgedeckt werden darf. Die Friedhofsverwal-
tung kann auf Antrag Ausnahmen zulassen. 

  
(7) Die Bodenplatten der einzelnen Wiesengräber gelten als Grabmal im Sinne dieser Sat-

zung. Für sie gelten folgende Vorschriften: 
 

a. Bodenplatten bestehen ausnahmslos aus einheitlichem Naturstein und sind in 
einem einheitlichen Maß von 0,30 m mal 0,30 m zu fassen. Sie sind ebenerdig 
so einzulassen, dass sie durch Rasenmähmaschinen ohne Hindernisse überfah-
ren werden können. 

 
b. Bodenplatten dürfen in ihrer Gestaltung keine Erhöhungen aufweisen. Schrif-

ten, Ornamente und Symbole sind auf der Bodenplatte ausschließlich in Form 
einer Gravur gestattet. Andere Gestaltungsmöglichkeiten, insbesondere das 
Aufsetzen oder Anbringen von Schriften, Symbolen oder Ornamenten aus Na-
turstein, Holz, Metall, Glas, Kunststoff, Beton oder Farbe auf die Bodenplatte, 
sind nicht gestattet. Firmenbezeichnungen dürfen nicht angebracht werden. 

 
c. Das Aufstellen, Beistellen, Anpflanzen, Anbringen oder Befestigen von Gegen-

ständen, insbesondere von Kerzen, Kreuzen, religiösem oder sonstigem Grab-
schmuck oder -zubehör, ist nicht gestattet. Derartige Gegenstände werden bei 
Zuwiderhandlung ohne Vorankündigung auf Kosten des Inhabers des Grabnut-
zungsrechts durch die Friedhofsverwaltung entfernt. 

  
(8) Die Kammerverschlussplatten der einzelnen Nischen einer Urnenstele gelten als 

Grabmal im Sinne dieser Satzung. Sie bestehen ausnahmslos aus einheitlichem 
Naturstein und müssen in ihrer Gestaltung und Bearbeitung den nachstehenden 
Anforderungen entsprechen: 
a) Schriften, Ornamente und Symbole sind ausschließlich in Form einer 

Gravur gestattet.  
b) Andere Gestaltungsmöglichkeiten, insbesondere das Aufsetzen oder 

Anbringen von Schriften, Symbolen oder Ornamenten aus Naturstein, 
Holz, Metall, Glas, Kunststoff, Beton oder Farbe, sind nicht zugelassen.  

d) Firmenbezeichnungen dürfen auf den Verschlussplatten nicht ange-
bracht werden.  

 
(9) Die kreisförmigen Verschlussplatten der Urnen-Röhren-Grabstätten (Grabsiegel) gel-

ten als Grabmal im Sinne dieser Satzung. Sie befinden sich im Eigentum des Fried-
hofsträgers und werden den Nutzungsberechtigten zur Verfügung gestellt. Für die 
Verwendung gelten folgende Regeln: 

 
a) Die Grabsiegel für Urnen-Röhren-Reihengrabstätten werden vom Fried-

hofsträger bestimmt. 
 

b) Die Grabsiegel für Urnen-Röhren-Wahlgrabstätten werden von den 
Nutzungsberechtigten aus verschiedenen möglichen vorhandenen Moti-
ven ausgewählt, die vom Friedhofsträger vorgehalten werden. Der An-
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spruch auf ein bestimmtes Motiv besteht nicht. 
 

c) Auf das Grabsiegel können passend zugeschnittene Messingschilder 
aufgebracht werden, die die Daten der bestatteten Person enthalten. Die 
Messingschilder werden den Nutzungsberechtigten übergeben und sind 
von diesen zu gestalten. Schriften, Ornamente und Symbole sind aus-
schließlich in Form einer Gravur gestattet. Andere Gestaltungsmöglich-
keiten, insbesondere das Aufsetzen oder Anbringen von Schriften, 
Symbolen oder Ornamenten jeglicher Art und Beschaffenheit ist nicht 
zugelassen. Firmenbezeichnungen dürfen nicht angebracht werden. 

 
Die Kosten der Grabsiegel und Messingschilder sind in den Gebühren für 
Urnen-Röhren-Grabstätten enthalten. 

 
  
(10) Soweit es der Friedhofsträger unter Beachtung des § 21 für vertretbar hält, kann er 

Ausnahmen von den Vorschriften der Abs. 1 bis 3 und auch sonstige bauliche Anlagen 
als Ausnahme im Einzelfall zulassen. 

 
§ 23 
Fundamentierung und Befestigung 

 
(1) Die Grabmale sind nach den allgemein anerkannten Regeln des Handwerks  (Richtli-

nien für das Fundamentieren und Versetzen von Grabdenkmälern und Einfassungen für 
Grabstätten des  Bundesinnungsverbandes des Deutschen Steinmetz-, Stein- und Holz-
bildhauerhandwerks, in der jeweils gültigen Fassung) so zu fundamentieren und zu be-
festigen, dass sie dauernd standsicher sind und auch beim Öffnen benachbarter Gräber 
nicht umstürzen oder sich senken können. Dies gilt für sonstige bauliche Anlagen ent-
sprechend. 

  
(2) Ein Fundamentplan ist der Friedhofsverwaltung  vorzulegen. 

Die Friedhofsverwaltung kann überprüfen, ob die vorgeschriebene Fundamentierung 
durchgeführt worden ist. 

  
(3) Die Steinstärke muss die Standfestigkeit der Grabmale gewährleisten. Die Mindeststär-

ke der Grabmale bestimmt sich nach § 22. 
 
 
§ 24 
Unterhaltung 

 
(1) Die Grabmale und die sonstigen baulichen Anlagen sind dauernd in würdigem und ver-

kehrssicherem Zustand zu halten. Verantwortlich ist bei Reihengrabstät-
ten/Urnenreihengrabstätten sowie bei Wahlgrabstätten/Urnenwahlgrabstätten die oder 
der jeweilige Nutzungsberechtigte.  
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(2) Erscheint die Standsicherheit von Grabmalen, sonstigen baulichen Anlagen oder Teilen 
davon gefährdet, sind die für die Unterhaltung Verantwortlichen verpflichtet, unverzüg-
lich Abhilfe zu schaffen. Bei Gefahr im Verzuge kann die Friedhofsverwaltung auf Kos-
ten der oder des Verantwortlichen Sicherungsmaßnahmen (z. B. Umlegung von Grabma-
len) treffen. Wird der ordnungswidrige Zustand trotz schriftlicher Aufforderung der 
Friedhofsverwaltung nicht innerhalb einer festzusetzenden angemessenen Frist beseitigt, 
ist die Friedhofsverwaltung berechtigt, das Grabmal oder Teile davon auf Kosten der 
oder des Verantwortlichen zu entfernen. Die Stadt ist verpflichtet, diese Gegenstände 
drei Monate aufzubewahren. Ist die oder der Verantwortliche nicht bekannt oder ohne 
besonderen Aufwand nicht zu ermitteln, genügt als Aufforderung ein Hinweisschild auf 
der Grabstätte, das für die Dauer von einem Monat aufgestellt wird.  

  
(3) Die Verantwortlichen sind für jeden Schaden haftbar, der durch das Umstürzen von 

Grabmalen oder Grabmalteilen verursacht wird. 
  
(4) Künstlerisch oder historisch wertvolle Grabmale und bauliche Anlagen oder solche, die 

als besondere Eigenart eines Friedhofes erhalten bleiben sollen, werden in einem Ver-
zeichnis geführt. Die Friedhofsverwaltung kann die Zustimmung zur Änderung derarti-
ger Grabmale und baulichen Anlagen versagen. Insoweit sind die zuständigen Denkmal-
schutz- und –pflegebehörden nach Maßgabe der gesetzlichen Bestimmungen zu beteili-
gen. 

 
 
§ 25 
Entfernung 

 
(1) Vor Ablauf der Ruhezeit oder der Nutzungszeit dürfen Grabmale nur mit vorheriger 

schriftlicher Zustimmung der Friedhofsverwaltung entfernt werden. Bei Grabmalen im 
Sinne des § 24 Abs. 4 kann die Friedhofsverwaltung die Zustimmung versagen. 

  
(2) Nach Ablauf der Ruhezeit bei Reihengrabstätten/Urnenreihengrabstätten oder nach 

Ablauf der Nutzungszeit bei Wahlgrabstätten/Urnenwahlgrabstätten oder nach der Ent-
ziehung von Grabstätten und Nutzungsrechten sind die Grabmale einschließlich Fun-
damente und sonstigen baulichen Anlagen von der/dem Nutzungsberechtigten zu ent-
fernen. Geschieht dies nicht binnen 3 Monaten, so ist die Friedhofsverwaltung berech-
tigt, die Grabstätte abräumen zu lassen. Die Friedhofsverwaltung ist nicht verpflichtet, 
das Grabmal oder sonstige bauliche Anlagen zu verwahren. Grabmal oder sonstige bau-
liche Anlagen gehen entschädigungslos in das Eigentum der Stadt über, wenn dies bei 
Erwerb des Nutzungsrechts oder bei Genehmigung für die Errichtung des Grabmals 
oder sonstiger baulicher Anlagen schriftlich vereinbart wurde. Sofern Grabstätten von 
der Friedhofsverwaltung abgeräumt werden, hat die oder der jeweilige Nutzungsbe-
rechtigte die Kosten zu tragen. 

  
(3) Die Friedhofsverwaltung ist berechtigt, ohne ihre Zustimmung aufgestellte Grabmale 

einen Monat nach Benachrichtigung des/der Nutzungsberechtigten auf seine/ihre Kos-
ten entfernen zu lassen. 
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VII. Herrichtung und Pflege der Grabstätten 
 
 
§ 26 
Herrichtung und Unterhaltung 

 
(1) Alle Grabstätten müssen im Rahmen der Vorschriften des § 22 hergerichtet und dau-

ernd in Stand gehalten werden. Dies gilt entsprechend für den Grabschmuck. Verwelkte 
Blumen und Kränze sind von den Grabstätte zu entfernen und dürfen innerhalb des 
Friedhofes nur in die hierfür bestimmten Behälter oder Abraumplätze abgelegt werden. 

  
(2) Die Gestaltung der Gräber ist dem Gesamtcharakter des Friedhofes, dem besonderen 

Charakter des Friedhofsteiles und der unmittelbaren Umgebung anzupassen. Die Grab-
stätten dürfen nur mit Pflanzen bepflanzt werden, die andere Grabstätten und die öf-
fentlichen Anlagen und Wege nicht beeinträchtigen. 

  
(3) Für die Herrichtung und die Instandhaltung ist bei Reihengrabstät-

ten/Urnenreihengrabstätten sowie bei Wahlgrabstätten/Urnenwahlgrabstätten die oder 
der Nutzungsberechtigte verantwortlich. Die Verpflichtung erlischt mit dem Ablauf der 
Ruhezeit oder des Nutzungsrechts. 

  
(4) Die für die Grabstätten Verantwortlichen können die Grabstätten selbst anlegen und 

pflegen oder damit eine/n zugelassenen Friedhofsgärtner/in beauftragen. 
  
(5) Reihengrabstätten/Urnenreihengrabstätten müssen innerhalb von 6 Monaten nach der 

Bestattung, Wahlgrabstätten/Urnenwahlgrabstätten innerhalb von 6 Monaten nach dem 
Erwerb des Nutzungsrechtes hergerichtet werden. 

  
(6) Die Herrichtung, Unterhaltung und Veränderung der Wiesengrabstätten sowie der gärt-

nerischen Anlagen außerhalb der sonstigen Grabstätten obliegt ausschließlich der 
Friedhofsverwaltung. Dies gilt insbesondere auch für den Friedhofsbereich, auf dem 
die Urnenstelen aufgestellt sind, und für den Friedhofsbereich, in dem die Urnen-
Röhren-Gräber eingerichtet sind. 

  
(7) Die Verwendung von Unkrautbekämpfungsmitteln bei der Grabpflege ist nicht gestat-

tet. 
  
(8) Kunststoffe und sonstige nicht verrottbare Werkstoffe dürfen in sämtlichen Produkten 

der Trauerfloristik, insbesondere in Kränzen, Trauergebinden, Trauergestecken, im 
Grabschmuck und bei Grabeinfassungen sowie bei Pflanzenzuchtbehältern, die an der 
Pflanze verbleiben, nicht verwandt werden. 

  
(9) Grabvasen, Markierungszeichen, Grablichter und Gießkannen aus Kunststoff sind ge-

stattet. 
  
(10) Im Friedhofsbereich, in dem die Urnen-Röhren-Gräber eingerichtet sind, ist  Grab-

schmuck unzulässig.  
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§ 27 
Gärtnerische Gestaltung 
 

(1) Die Grabstätten müssen in ihrer gesamten Fläche gestaltet werden.  
  
(2) Unzulässig ist 
 a) das Pflanzen von Bäumen oder großwüchsigen Sträuchern, 
 b) das Errichten von Rankgerüsten, Gittern oder Pergolen, 
 c) das Aufstellen einer Bank oder sonstiger Sitzgelegenheiten. 
   
(3) Zur Bepflanzung der Grabstätten nach Abs. 2 a) sind nur geeignete Gewächse zu ver-

wenden, die die benachbarten Gräber nicht stören. Sie dürfen eine Höhe von 2 m nicht 
übersteigen. 

  
(4) Unabhängig der Absätze 1 bis 3 besteht die gärtnerische Gestaltung von Wiesengräbern 

ausschließlich aus den Bodenplatten gemäß § 22 Absatz 7 sowie einer einheitlichen 
Rasenfläche. 

  
(5) Die für Urnen-Röhren-Grabstätten vorgesehenen Friedhofsflächen werden ausschließ-

lich durch den Friedhofsträger gestaltet, gepflegt und unterhalten. Eine Gestaltung 
durch die Nutzungsberechtigten der Urnen-Röhren-Grabstätten ist nicht zulässig.  

 
 
§ 28 
Vernachlässigung der Grabpflege 
 
(1) Wird eine Reihengrabstätte/Urnenreihengrabstätte oder Wahlgrabstätte/Urnenwahl-

grabstätte nicht ordnungsgemäß hergerichtet oder gepflegt, hat die/der Verantwortliche 
(§ 26 Abs. 3) nach schriftlicher Aufforderung der Friedhofsverwaltung die Grabstätte 
innerhalb einer angemessenen Frist in Ordnung zu bringen. Kommt die/der Nutzungs-
berechtigte ihrer/seiner Verpflichtung nicht nach, kann die Friedhofsverwaltung in die-
sem Fall die Grabstätte auf ihre/seine Kosten in Ordnung bringen oder bringen lassen. 
Die Friedhofsverwaltung kann auch das Nutzungsrecht ohne Entschädigung entziehen, 
soweit sie die/den Verantwortliche/n schriftlich unter Fristsetzung hierauf hingewiesen 
hat. In dem Entziehungsbescheid wird die/der Nutzungsberechtigte aufgefordert, das 
Grabmal und die sonstigen baulichen Anlagen innerhalb von drei Monaten seit Unan-
fechtbarkeit des Entziehungsbescheides zu entfernen. 

  
(2) Ist die/der Verantwortliche nicht bekannt oder nicht ohne besonderen Aufwand zu er-

mitteln, wird durch eine öffentliche Bekanntmachung auf die Verpflichtung zur Her-
richtung und Pflege hingewiesen. Außerdem wird die/der unbekannte Verantwortliche 
durch ein Hinweisschild auf der Grabstätte aufgefordert, sich mit der Friedhofsverwal-
tung in Verbindung zu setzen. Bleibt die Aufforderung oder der Hinweis drei Monate 
unbeachtet, kann die Friedhofsverwaltung 

 a) die Grabstätte abräumen, einebnen und einsäen sowie 
 b) Grabmale und sonstige bauliche Anlagen beseitigen lassen. 
  
(3) Bei ordnungswidrigem Grabschmuck gilt Abs. 1 Satz 1 entsprechend. Wird die Auffor-

derung nicht befolgt oder ist die oder der Verantwortliche nicht bekannt oder nicht ohne 
besonderen Aufwand zu ermitteln, kann die Friedhofsverwaltung den Grabschmuck 
entfernen. 
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VIII. Leichenhallen und Trauerfeiern 
 
 
§ 29 
Benutzung der Leichenhalle 
 

(1) Die Leichenhallen dienen der Aufnahme der Leichen bis zur Bestattung.  
  
(2) Sofern keine gesundheitsaufsichtlichen oder sonstigen Bedenken bestehen, können die 

Angehörigen die Verstorbenen während der festgesetzten Zeiten sehen. Die Särge sind 
spätestens eine halbe Stunde vor Beginn der Trauerfeier oder Beisetzung endgültig zu 
schließen. 

  
(3) Die Särge der an meldepflichtigen übertragbaren Krankheiten Verstorbenen sollen in 

einem besonderen Raum der Leichenhalle aufgestellt werden. Der Zutritt zu diesen 
Räumen und die Besichtigung der Leichen bedürfen zusätzlich der vorherigen Zustim-
mung der Amtsärztin/des Amtsarztes. 

 
 
§ 30 
Trauerfeier 
 

(1) Die religiösen Interessen der Religionsgemeinschaften werden gewährleistet. Die Gestal-
tung der Beisetzungsfeierlichkeiten bleibt ihnen überlassen. 

  
(2) Die Trauerfeiern können in einem dafür bestimmten Raum (Trauerraum), am Grab oder 

an einer anderen im Freien vorgesehenen Stelle abgehalten werden. 
  
(3) Die Benutzung des Trauerraumes kann untersagt werden, wenn die/der Verstorbene an 

einer meldepflichtigen übertragbaren Krankheit gelitten hat oder Bedenken wegen des 
Zustandes der Leiche bestehen. 

  
(4) Jede Musik- und Gesangsdarbietung auf den Friedhöfen bedarf der vorherigen Anmel-

dung bei der Friedhofsverwaltung, ausgenommen Darbietungen im Rahmen der Beerdi-
gungsfeierlichkeiten.  

 
 
IX. Schlussvorschriften 
 
§ 31 
Alte Rechte 

 
Bei Grabstätten, über welche die Friedhofsverwaltung bei Inkrafttreten dieser Satzung bereits 
verfügt hat, richten sich die Nutzungszeit und die Gestaltung nach den bisherigen Vorschrif-
ten. 
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§ 32 
Haftung 
 
Die Stadt Xanten und der Dienstleistungsbetrieb Stadt Xanten haften nicht für Schäden, die 
durch nicht satzungsgemäße Benutzung der Friedhöfe, ihrer Anlagen oder ihrer Einrichtun-
gen, durch dritte Personen oder durch Tiere entstehen. Ihr obliegen keine besonderen Obhuts- 
und Überwachungspflichten. Im übrigen haften die Stadt Xanten und der Dienstleistungsbe-
trieb Stadt Xanten nur bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit. Die Vorschriften über Amtshaf-
tung bleiben unberührt. 
 
 
§ 33 
Gebühren 
 
Für die Benutzung der vom Dienstleistungsbetrieb Stadt Xanten verwalteten Friedhöfe und 
ihrer Einrichtungen sind die Gebühren nach der jeweils geltenden Friedhofsgebührensatzung 
an den Dienstleistungsbetrieb Stadt Xanten zu entrichten. 
 
 
§ 34 
Friedhofskataster 
 

Beim Dienstleistungsbetrieb der Stadt Xanten werden geführt: 
a) eine Namensliste aller Bestatteten mit Nutzungsberechtigten, 
b) ein Verzeichnis der beigesetzten Verstorbenen mit laufenden Nummern der verliehenen 

Wahl-, Reihen- und Urnengräber. 
 
 
§ 35 
Ordnungswidrigkeiten 
 

(1) Ordnungswidrig handelt wer, 
 a) sich als Besucher entgegen § 7 Abs. 1 nicht der Würde des Friedhofes entspre-

chend verhält oder Anordnungen des Friedhofspersonals nicht befolgt, 
 b) die Verhaltensregeln des § 7 Abs. 4 missachtet, 
 c) entgegen § 7 Abs. 6 Totengedenkfeiern ohne vorherige Zustimmung der Fried-

hofsverwaltung durchführt, 
 d) als Gewerbetreibender außerhalb der festgesetzten Zeiten Arbeiten durchführt oder 

Werkzeuge oder Materialien unzulässig lagert oder reinigt, 
 e) eine Bestattung entgegen § 9 Abs. 1 der Friedhofsverwaltung nicht anzeigt, 
 f) entgegen § 25 Abs. 1 ohne vorherige Zustimmung der Friedhofsverwaltung, 

Grabmale oder bauliche Anlagen entfernt, 
 g) Grabmale entgegen § 23 Abs. 1 nicht fachgerecht befestigt und fundamentiert oder 

entgegen § 24 Abs. 1 nicht in verkehrssicherem Zustand erhält, 
 h) nicht verrottbare Werkstoffe, insbesondere Kunststoffe, entgegen § 26 Abs. 8 ver-

wendet oder so beschaffenes Zubehör oder sonstigen Abraum oder Abfall nicht 
vom Friedhof entfernt oder in den bereitgestellten Behältern entsorgt, 

 i) Grabstätten entgegen § 27 und § 28 gestaltet oder vernachlässigt. 
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(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße nach den Bestimmungen des Gesetzes 
über die Ordnungswidrigkeiten (OWiG) in der Fassung vom 19.02.1987 (BGBl. I S. 
602) in der jeweils geltenden Fassung geahndet werden, soweit sie nicht nach Bundes- 
oder Landesrecht mit Strafen oder Geldbußen bedroht ist. 

 
 
§ 36 
Inkrafttreten 
 
Die Friedhofssatzung des Dienstleistungsbetriebes Stadt Xanten tritt am 01. April 2008 in 
Kraft. 
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Beschluss 
Verwaltungsrat 
DBX 

Aufsichts- 
behördliche 
Genehmigung 

Bekannt- 
machungs- 
anordnung 

öffentlich 
bekannt- 
gemacht 

Inkrafttreten 

04.03.2008 - 18.03.2008 26.03.2008 01.04.2008 
1. Änderung     

15.09.2009 - 17.11.2009 25.11.2009 26.11.2009 
2. Änderung     

08.12.2016 - 09.12.2016 22.12.2016 01.01.2017 
3. Änderung     

04.07.2017 - 05.07.2017 12.07.2017 01.08.2017 
4. Änderung     

10.04.2018 - 11.04.2018 18.04.2018 01.07.2018 
5. Änderung     

12.12.2019 - 13.12.2019 18.12.2019 19.12.2019 
6. Änderung     

09.12.2021 - 14.12.2021 15.12.2021 20.12.2021 
7. Änderung     

24.03.2022 - 29.03.2022 30.03.2022 01.04.2022 
 


